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natürliche Lebensgrundlagen, Einordnen Siedlung, 
Grünfläche/Bäume in Siedlung, Schutzzonen auch in 
Siedlung 

 
ökologisch schonenden Bodennutzung, Abwägungs- 
pflicht 

 
ökologische Belange berücksichtigen 

 
 
 
Schutz, Wiederherstellung, Ersatz; ökologischer Aus- 
gleich 

 
 
angepasste Nutzung der Lebensräume, Schutz-, 
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen bei 
Eingriffen, ökologischer Ausgleich u.a. durch Einbin- 
den der Natur im Siedlungsraum, keine Beeinträchti- 
gung wildlebender Tiere und Pflanzen 
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mittel 

 
Lebensräume Tier- und Pflanzenarten, Versickerung 
Sauberwasser, Gestaltung zur Förderung Tier- und 
Pflanzenwelt, keine Überdeckung der Gewässer 

 
 
 
Schutz von Pflanzen, Tiere und deren Lebensräu- 
men; naturnahe Begrünung, unversiegelte Flächen; 
Ausgleich; Wiederherstellungspflicht 

 
Pflichtenheft Kantonale Fachstelle für Naturschutz; 
ökologischer Ausgleich 

 
 
Gärten und Grünflächen, Freiflächen; Ungenutzte 
Dachflächen mit Vegetationsschicht überdecken 
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